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Deren Erſatzmänner :

Emil Zittel , Stadtpfarrer und Dekan in Karlsruhe .
Johann Friedrich Bechtel , Stadtpfarrer und Dekan in

Durlach . Ss33a
Dr . Franz Auguſt Friedrich Lamey , Geh. Rath J. Kl . in

Mannheim . S . u.

Friedrich Kiefer , Landgerichts - Direktor in Freiburg . S . o.

Kanzlei :

Sekretäre : Guſtav Adolf Fellmeth .
Ernſt Albert Bujard .

Reviſoren : Theodor Jakob , Rechnungsrath .
Friedrich Marci .

Ludwig Wittmann

Paul Winkler .

Gottlieb Ratzel .
4 Revidenten .

Regiſtratoren : Leopold Weniger . .
Johann Birmelin .

Expeditor : Guſtavn Frantzmann , Kanzleirath . Ssb .
1 Kanzleiaſſiſtent , 1 Kanzleigehilfe , 2 Kanzleidiener .

Dem evangeliſchen Oberkirchenrath untergeordnete
Stellen .

A. Evangeliſch⸗kirchliche Verwaltungen .

1. Euangeliſch⸗kirchliche Stiftungenuerwaltung Karlsruhe ,

für :
den altbadiſchen Kirchenfond ;
den allgemeinen Hilfsfond für die evang . - proteſt . Landeskirche;
den Pfarrhilfsfond ;
die Zentralpfarrkaſſe ( Abtheilung Karlsruhe ) ;
die geiſtliche Wittwenkaſſe ;
den allgemeinen Unterſtützungsfond für Pfarrwittwen und Waiſen ;
den kirchlichen Baukollektenfond ;
die Reformationsfeſt -Kollektenkaſſe ;
die WeihnachtsKollektenkaſſe ;
die Charfreitags -Kollektenkaſſe ;
den Sekretär Maler ' ſchen Stipendienfond ;
die Luiſen⸗Stiftung ;



Evangeliſcher Oberkirchenrath .

die evang . Kirchen - Regiekaſſe ;
die Kaſſe für das kirchliche Bauperſonal .

Wolf Ludin , Geiſtlicher Verwalter .

2 Gehilfen .

2. Pflege Schänau lin Heidelberg ) ,

für den betreffenden Verwaltungsbezirk des unterländer Kirchen⸗

fonds und die Zentralpfarrkaſſe ( Abtheilung Heidelberg ).

Philipp Jakob Kircher , Geiſtlicher Verwalter . Sza .
1 Buchhalter , 2 Gehilfen .

3. Kollektur Mannheim ,

für den betreffenden Verwaltungsbezirk des unterländer Kirchen⸗

fonds , den neuen evang . Kirchenfond und die Zentralpfarrkaſſe

( Abtheilung Mannheim ) .

Guſtav Sauler , Geiſtlicher Verwalter . F3b .
3 Gehilfen .

J. Skiftſchaffnei Mosbach ,

für den betreffenden Verwaltungsbezirk des unterländer Kirchen —

fonds und die Zentralpfarrkaſſe ( Abtheilung Mosbach ) .

Johann Zeller , Geiſtlicher Verwalter . G9 . D.
1 Buchhalter , 2 Gehilfen .

5. Stiflſchaffnei Sinsheim ,

für den betreffenden Verwaltungsbezirk des unterländer Kirchen⸗

fonds und die Zentralpfarrkaſſe ( Abtheilung Sinsheim ) .

Emil Schmidt , Geiſtlicher Verwalter .

2 Gehilfen , 1 Diener , zugleich Güteraufſeher .

6. Stiftungenverwallung Offenburg ,

für die Kirchenſchaffnei Rheinbiſchofsheim , die Stiftſchaffnei Lahr

und die Zentralpfarrkaſſe ( Abtheilung Offenburg ) .

Karl Henrici , Geiſtlicher Verwalter .

1 Buchhalter , 2 Gehilfen .

7. Charſtiftvermallung Wertheim ,

für das Chorſtift Wertheim und die Zentralpfarrkaſſe ( Abtheilung

Wertheim ) .

Adam Meiß , Amtsrevident .

8. Verwaltung der Züllig⸗Hill ' ſchen Sliflung ( in Heidelberg ) .

Jöhann Konrad Winter , Waiſenrichter .
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B. Evangeliſche Kirchenbau⸗Inſpektionen .

1. Kirchenbau⸗Znſpektion Karlsruhe .

Ludwig Diemer , Kirchenbaunſpektor .
1 Bauaſſiſtent , 1 Bureaugehilfe .

2. Kirchenban⸗Zuſpeklion Heidelberg .

Karl Hermann Behaghel , Kirchenbau⸗Inſpektor .
2 Bauaſſiſtenten , 1 Bureaugehilfe .

II . Uerwaltung des fatholiſch - Kirchlichen Vermögens .

1) Die Stiftungskommiſſion . In jeder Pfarrei beſteht für
die Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens ( mit Ausnahme der
Pfründen , die der Pfründnießer ſelbſt verwaltet ) eine Stiftungskommiſſion ,
die von dem Pfarrer als Vorſtand , dem der Konfeſſion angehörigen
Bürgermeiſter oder dienſtälteſten Gemeinderaths - Mitglied und einigen auf
die Dauer von 6 Jahren durch die Katholiken der Pfarrei gewählten
Mitgliedern gebildet wird .

2) Diſtriktsſtiftungs - Kommiſſionen —für die Verwaltung
kirchlicher Diſt riktsſtiftungen . Ihre Mitglieder werden zur Hälfte von
der Großh . Regierung , zur Hälfte von dem Erzbiſchof aus den Katholiken
des Diſtrikts gewählt ; alle Mitglieder müſſen der Staats - und Kirchen —
behörde genehm ſein ; der Vorſtand wird von der Kommiſſion ſelbſt
gewählt .

3) Katholiſcher Oberſtiftungsrath . Er beſteht aus Katholiken ,
die zur Hälfte von der Staatsregierung , zur Hälfte vom Erzbiſchof er—
nannt werden und beiden Theilen genehm ſein müſſen . Der Vorſteher
des Kollegiums wird gemeinſchaftlich ernannt . Ebenſo das Reriſions —
und Kanzleiperſonal , wenn es, wie in der Regel die Kollegialmitglieder ,
mit Staatsdiener - Eigenſchaft angeſtellt werden ſoll ; ohne dieſe wird es
vom Oberſtiftungsrath ſelbſt ernannt . Die Aufgabe des Oberſtiftungs —
raths iſt , die allgemeinen kirchlichen Landesfonds zu ver—
walten und die Verwaltung des kirchlichen Orts - und Diſtriktsver⸗
mögens , ſowie der Pfründen zu beaufſichtigen .

Der Oberſtiftungsrath ſelbſt unterſteht der Oberaufſicht der Regierung
und des Erzbiſchofs .
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